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SEXUELLE BELASTIGUNG

Sexuelle Belastigung einer Kollegin nicht nachgewiesen:
Arbeitgeber durfte trotzdem an anderen Standort umsetzen

Es ist ein Thema, mit dem sich wohl kein Arbeitgeber gerne beschaftigt: sexuelle Beldstigung am Arbeitsplatz. Kommt eine Kollegin zu
Ihnen ins Biiro und erklart, dass sie von einem Mitarbeiter sexuell belastigt worden ist, stehen Sie zundchst vor der Frage, wie sich der
Sachverhalt aufklaren ldsst. Im nachfolgenden Fall kam durch die Ermittlungen kein eindeutiges Ergebnis ans Licht. Der Arbeitgeber
durfte aber trotzdem Konsequenzen ziehen.

éj Der Fall:

Ein Arbeitgeber beschaftigte einen Arbeitnehmer als Bau-

Solche sachfremden Erwagungen seien im vorliegenden
Fall nicht gegeben gewesen. Vielmehr sei die Trennung
der betroffenen Arbeitnehmer eine geeignete und sachge-

ingenieur in einem Projektbliro mit 16 Arbeitsplatzen.

Am 14.03.2023 fand vormittags im Projektbuiro eine Abtei-
lungsversammlung statt. Was dort nebenbei geschah, wur-
de von verschiedenen Kollegen unterschiedlich dargestellt.
Eine Arbeitskollegin behauptete jedenfalls, dass der Mitar-
beiter sie an der Schulter berthrte und ,Schatzchen“ nann-
te. Im weiteren Tagesverlauf soll der Mitarbeiter ihr zudem
im Vorbeigehen bewusst auf das Gesald gehauen haben.

Nachdem der Arbeitgeber diesbezliglich ,Ermittlungen®
aufgenommen und u. a. mehrere Zeugen angehort hatte,
beantragte er beim Personalrat die Zustimmung zu einer
Abmahnung und Umsetzung des Mitarbeiters. Flir den Per-

rechte MaBnahme zur Losung des Konflikts gewesen. Der
Arbeitgeber habe zuvor im Rahmen seiner Moglichkeiten
sogar Uberobligatorisch alles getan, um den Sachverhalt
aufzuklaren.

Der Mitarbeiter moge die Umsetzung zwar als ,Strafe”
empfinden. Die Umsetzung diene aber der Befriedung
des Konflikts und stelle keine ,Bestrafung” dar (25.02.2025,
Az.7SLa 456/24).

Meine Empfehlung!

Tritt eine Mitarbeiterin mit der Behauptung an Sie heran, sexuell
belastigt zu werden, sollten Sie bereits aus Griinden lhrer Firsor-
gepflicht umgehend handeln. Nichtimmer ist der Sachverhalt ein-
deutig. Folgende MalRnahmen konnen Sie in diesem Fall ergreifen:

sonalrat war der Fall jedoch nicht zweifelsfrei nachgewie-
sen. Erenthielt sich.

Der Arbeitgeber sprach eine Abmahnung aus und setzte

den Mitarbeiter an einen anderen Standort um. ) B o
- Befragen Sie zunachst das Opfer, lassen Sie sich den Sachver-

halt umfassend schildern und dokumentieren Sie dies.

- Fragen Sie insbesondere nach Beweismitteln wie z. B. Zeugen,
E-Mails, Chat-Verldufen oder Fotos.

- Befragen Sie auch andere Mitarbeiter Uber deren Beobachtun-
gen.

+ Horen Sie den Beschuldigten zu den Erkenntnissen an.

- Wenn dieser Angaben macht, versuchen Sie wiederum, deren
Wahrheitsgehalt zu Uberprifen.

- Fir die Glaubhaftigkeit der Angaben ist vor allem wichtig, ob
diese nachvollziehbar und widerspruchsfrei sind.

Der Mitarbeiter zog gegen beide MaRnahmen vor Gericht.
Er habe die Kollegin nicht sexuell belastigt. Insbesondere
habe er sie nicht bewusst am Gesaf3 beriihrt.

§ Das Urteil:

Vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) KoIn hatte er nur teil-
weise Erfolg. Die ausgesprochene Abmahnung sei unwirk-
sam und deshalb aus der Personalakte zu streichen. Der
Arbeitgeber habe dem Mitarbeiter die sexuelle Beldstigung
der Kollegin weder vorher noch vor Gericht nachweisen
konnen.

Diese Mittel stehen lhnen zur Verfiigung

Mit folgenden arbeitsrechtlichen Sanktionen kénnen Sie gegen
Anders sehe es jedoch mit der Umsetzung aus. Diese habe sexuelle Belastigung vorgehen:
der Arbeitgeber wirksam vorgenommen. Es sei namlich
Sache des Arbeitgebers, zu entscheiden, wie er auf Kon-
fliktlagen reagieren will. Er misse dabei nicht zunachst die
Ursachen und Verantwortlichkeiten fur die entstandenen
Konflikte im Einzelnen aufklaren. Sei eine Konfliktlage ge-
geben und konne der Arbeitgeber diese Konfliktsituation
durch Auslibung seines Direktionsrechts beenden, diirfe er
diese MaRnahme auch ergreifen. Dies gelte nur dann nicht,
wenn er sich bei der Konfliktlosung von offensichtlich sach-
fremden Erwagungen leiten lasse.

1. Abmahnung des belastigenden Arbeitnehmers

2. Umsetzung oder Versetzung des Storers zur Vermeidung wei-
terer Kontakte zum Opfer

3. Isteine Umsetzung oder Versetzung als einseitige Auslibung
des Direktionsrechts nicht moglich, kommt eine Anderungs-
kiindigung zur Anderung des Arbeitsorts in Betracht.

4. Beischwerwiegenden Belastigungen, nicht moglicher oder
nicht ausreichender Anderung des Arbeitseinsatzes konnen
Sie ordentlich und in besonders schweren Fallen auch fristlos
kindigen.
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DATENSCHUTZ

Angst wegen Datenmissbrauchs: kein Schadensersatzanspruch

Seit 2018 sorgt die auf europdischem Recht basierende sogenannte Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) fiir erhebliche Mehrarbeit
fiir Arbeitgeber. Neben der Tatsache, dass Sie samtlichen (ehemaligen) Mitarbeitern zur Auskunft verpflichtet sind, sehen sich nicht we-
nige Arbeitgeber bei Verletzungen maglichen Schadensersatzanspriichen ausgesetzt. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) stellte nun aber
zumindest klar, dass es dafiir nicht ausreicht, wenn ein ehemaliger Mitarbeiter einfach nur Angst vor Datenmissbrauch hat.

= Der Fall:

Ein Arbeitnehmer war vom 01.12.2016 bis 31.12.2016 bei
einem Arbeitgeber beschaftigt, der zum damaligen Zeit-
punkt ganz sicher nicht davon ausging, dass dieses kurze
Intermezzo ihn noch mehr als 8 Jahre spater beschaftigen
wiirde.

Bereits im Jahr 2020 forderte der ehemalige Arbeitnehmer
Auskunft tber die Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten, die er auch erhielt. Im Oktober 2022 wollte er aber-
mals wissen, ob seine Daten noch verarbeitet werden. Da-
bei setzte er eine Frist. Der Arbeitgeber antwortete zwar
innerhalb dieser Frist, der ehemalige Arbeitnehmer war
aber der Auffassung, dass die Mitteilung nicht ausreichen
wirde. Die erteilte Auskunft sei bzgl. der Dauer der Daten-
speicherung, der Angabe der Empfanger und der Vollstan-
digkeit der Datenkopie unzureichend. Nach einigem Hin
und Her erteilte der Arbeitgeber dann die gewlinschte Aus-
kunft.

Nunmehr forderte der Ex-Mitarbeiter eine fette Entschadi-
gung, weil in der verspateten Auskunft ein Verstol’ gegen
die DS-GVO zu sehen ware. Es bestiinde ein immaterieller
Schaden in Form eines wochenlangen Kontrollverlusts bzgl.
der Datenverarbeitung. Er habe deshalb etwaige Rechte
nicht austuiben kénnen. Der Vorgang rufe bei ihm zudem ein
erhebliches Mald an Sorge bzgl. des Schicksals seiner Daten
hervor. Er habe Angst, dass der Arbeitgeber ,Schindluder*
mit seinen Daten treibe. Auf3erdem sei er wegen des durch
den Arbeitgeber verursachten Aufwands der Rechtsverfol-
gung ,genervt".

§ Das Urteil:

Das BAG liefs ihn mit dieser Argumentation abblitzen! Der
ehemalige Mitarbeiter habe keinen Anspruch auf Scha-
densersatz. Er habe namlich bereits keinen Schaden darge-
legt.

Ein Kontrollverlust in Form eines Datenverlusts oder Da-
tenmissbrauchs liege auch nach der Darstellung des ehe-
maligen Mitarbeiters nicht vor. Dieser habe weder einen
,gesetzwidrigen Datenabfluss” noch eine ,unzuldssige Da-
tenspeicherung” behauptet. Der Vortrag des ehemaligen
Mitarbeiters hinsichtlich des angeblich zu befiirchtenden
,Schindluders® habe keine nachvollziehbare Begriindung
enthalten. Dabei sei vor allem zu berticksichtigen, dass der

Arbeitgeber in den vergangenen 6 Jahren unstreitig kein
,Schindluder” betrieben habe. Etwaige behauptete Emo-
tionen wie Arger oder Frust (,Genervtsein®) stellten zudem
schon keinen immateriellen Schaden dar. Es handele sich
hierbei nur um pauschal gehaltene Unmutsbekundungen
(20.02.2025, Az. 8 AZR 61/24).

Meine Empfehlung!

Nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO haben u. a. (ehemalige) Arbeitnehmer
Anspruch auf Auskunft von ihrem (ehemaligen) Arbeitgeber, ob
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dieser Auskunfts-
anspruch schlieft ganz bestimmte —im Gesetz aufgefuhrte — In-
formationen mit ein. Wird dieser Anspruch nicht (rechtzeitig) er-
flllt, besteht die Gefahr eines Schadensersatzanspruchs durch
den Arbeitnehmer (Art. 82 DS-GVO). Der Schadensersatzanspruch
nach Art. 82 DS-GVO hat insgesamt 3 Voraussetzungen:

1. Es muss ein Verstof8 gegen die DS-GVO gegeben sein.

2. Es muss ein materieller und/oder immaterieller Schaden vor-
liegen.

3. Dieser Schaden muss auf dem Verstol3 gegen die DS-GVO
beruhen (sog. Kausalzusammenhang).

TIPP @

Macht einer Ihrer (ehemaligen) Arbeitnehmer einen Scha-
densersatzanspruch auf der Grundlage des Art. 82 Abs. 1
DS-GVO geltend, tragt er hierfir die Darlegungs- und Be-
weislast. Das heil3t, dass er nicht nur den Verstol8 gegen Be-
stimmungen der DS-GVO nachweisen muss, sondern auch,
dass ihm durch diesen Verstof3 ein Schaden entstanden ist.

Selbst der nur kurzzeitige Verlust der Kontrolle tiber personen-
bezogene Daten kann einen immateriellen Schaden in diesem
Sinne darstellen. Unter einem solchen Kontrollverlust versteht
die hochstrichterliche Rechtsprechung eine Situation, in der die
betroffene Person eine begriindete Beftirchtung des Datenmiss-
brauchs hegt. Je gravierender die Folgen eines VerstoRRes gegen
die DS-GVO sind, desto naher liegt eine begriindete Beflirchtung
des Datenmissbrauchs. So wird die Veroffentlichung von sensib-
len Daten im Internet aufgrund eines Datenlecks typischerweise
eine Grundlage fir solche Beflirchtungen darstellen. Eine nur ver-
spatete Auskunft begriindet demgegentber fiir sich genommen
keinen Kontrollverlust Gber Daten, sondern nur einen Zeitverzug
hinsichtlich der Auskunft.

KALENDERWOCHE 19-20|2025



FORTBILDUNGSKOSTEN

Riickzahlung von Studienfinanzierung nur bei klarer Regelung

Als Arbeitgeber macht gerade die Nachwuchsgewinnung oft besondere Schwierigkeiten. Eine Chance liegt darin, auch Studenten friih-
zeitig an das Unternehmen zu binden, indem das Studium ganz oder teilweise finanziert wird. Argerlich ist es dann, wenn die Investition
in die Zukunft verpufft, weil der Student die Ausbildung nicht beendet, danach ein Arbeitsverhaltnis nicht antritt oder zeitnah Ihr Unter-
nehmen verlasst. lhr Risiko kdnnen Sie mit Riickzahlungsvereinbarungen fiir die Studienfinanzierung aber verringern.

é Der Fall: Betracht. Ruickzahlungsklauseln werden generell von den Arbeits-
gerichten sehr genau gepruft. Die Rickzahlungspflicht muss
Eine Schiilerin wollte ein Studium mit integrierter staat- zeitlich begrenzt sein und die Bindungsdauer muss in einem an-
licher Prifung zur Physiotherapeutin beginnen. Sie kam gemessenen Verhaltnis zum geldwerten Vorteil nach der Quali-
mit einem Arbeitgeber (iberein, dass dieser das Studium ab fikation stehen. Zudem muss sich die Riickzahlungsverpflichtung
September 2019 finanzieren werde. Dabei war vorgesehen, nach Abschluss der Malinahme kontinuierlich mindern. Allerdings
dass die Studentin die praktischen Ausbildungszeiten bei kommt eine Riickzahlung nicht in jedem Fall einer Beendigung des
dem Arbeitgeber absolvieren werde. Dieser ibernahm die Arbeitsverhaltnisses oder eines Nichtantritts der Tatigkeit in Be-
Studienbeitriage und die Priifungsgebiihren. In einer Ver- tracht. Die mafRgeblichen Griinde sind genau aufzufihren, ande-
einbarung wurde zudem festgehalten, dass die Unterstiit- renfalls ist die Klausel per se unwirksam.

zung zurlickzuzahlen sei, wenn der Abschluss nicht erreicht

Musterformulierung: Riickzahlungsklausel @ g

oder bei erfolgreichem Abschluss ein Anstellungsverhaltnis
nicht angetreten werde. Gleiches galt auch bei einer Be-
endigung des Arbeitsverhaltnisses vor Ablauf von 5 Jahren,
wobei hierfuir noch detailliertere Regelungen vorgesehen
waren. Die Studentin schloss das Studium Ende Februar
2023 erfolgreich ab. Der Arbeitgeber unterbreitete bereits
im Januar 2023 ein Beschaftigungsangebot. Sie nahm je-
doch keine Tatigkeit beim Arbeitgeber auf und zog in eine
andere Stadt. Daraufhin verlangte dieser die Erstattung in
Hohe von ca. 10100 € und erhob schlieBlich Klage.

§ Das Urteil:

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern
wies die Klage ab. Die Studentin musse die Studienfinanzie-
rung nicht an den Arbeitgeber erstatten. Die Vereinbarung
der Ruckzahlung sei als Allgemeine Geschaftsbedingung
anzusehen und wegen unangemessener Benachteiligung
unwirksam. In der vorliegenden Konstellation werde auf die
potenzielle Mitarbeiterin ein unangemessener Abschluss-
und Bleibedruck ausgetibt. Die Ruckzahlungsvereinbarung
stelle lediglich darauf ab, dass ein (angemessenes) Arbeits-
angebot nicht angenommen werde. Es werde nicht da-
nach unterschieden, aus welchen Griinden die Ablehnung
erfolgt sei (LAG Mecklenburg-Vorpommern, 25.02.2025,
Az.5SLa 104/24).

Meine Empfehlung!

Eine Rickzahlungsklausel fir Studien- und Weiterbildungskosten
ist nur dann zuldssig, wenn die Qualifizierung fur den (zuklnfti-
gen) Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil bietet. Ist die Fortbil-
dung oder Qualifizierung nur fur die konkrete Tatigkeit bei Ihnen
relevant, kommt von vornherein keine Erstattung von Kosten in

Zwischen der Firma ... und dem/der Arbeitnehmer/in ... wird
folgender Fortbildungsvertrag geschlossen:

1. Herr/Frau...nimmtan einer Fortbildung zum/r ... (ange-
strebte Qualifikation) teil. Diese dauert ... Monate.

2. Die Kosten der Fortbildung tibernimmt der Arbeitge-
ber. Der/die Arbeitnehmer/in wird fiir die Teilnahme an
der Fortbildung unter Fortzahlung der Bezuige von der
Arbeit freigestellt.

3. Als Gegenleistung fiir die Kostenlibernahme verpflich-
tet sich Herr/Frau .., nach Ende der Fortbildung min-
destens ... (nicht mehr als 36 Monate) fiir den Arbeitge-
bertatig zu sein.

4. Scheidet der/die Arbeitnehmer/in aus einem der fol-
genden Griinde innerhalbvon ... (z. B. 36 Monaten) nach
dem Ende der Fortbildung aus dem Arbeitsverhaltnis
aus, sind samtliche fiir die Ausbildung angefallenen
Kosten in Hohe von voraussichtlich ... Euro (Auflistung)
zu erstatten:

« bei Kiundigung des Arbeitnehmers ohne Verursachung
durch ein pflichtwidriges Verhalten des Arbeitgebers
und ohne Vorliegen eines personenbedingten Kundi-
gungsgrundes aufseiten des Arbeitnehmers,

« bei Kiindigung durch den Arbeitgeber aufgrund einer
Pflichtverletzung des Arbeitnehmers.

5. Diese Erstattungspflicht des Arbeitnehmers vermin-
dert sich jedoch fir jeden vollen Monat, den er nach
Beendigung der Fortbildung fiir den Arbeitgeber tatig
gewesen ist,um ... (z. B.1/36).

6. Die Erstattungspflicht besteht auch, wenn der/die
Arbeitnehmer/in in schuldhafter Weise die Fortbildung
nicht antritt, abbricht oder das Ausbildungsziel schuld-
haft verfehlt.
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Musterformulierung: Rückzahlungsklausel





Zwischen der Firma ... und dem/der Arbeitnehmer/in ... wird folgender Fortbildungsvertrag geschlos-sen:



1. Herr/Frau … nimmt an einer Fortbildung zum/r … (angestrebte Qualifikation) teil. Diese dauert ... Monate. 

2. Die Kosten der Fortbildung übernimmt der Arbeitgeber. Der/die Arbeitnehmer/in wird für die Teilnahme an der Fortbildung unter Fortzahlung der Bezüge von der Arbeit freigestellt. 

3. Als Gegenleistung für die Kostenübernahme verpflichtet sich Herr/Frau …, nach Ende der Fortbil-dung mindestens … (nicht mehr als 36 Monate) für den Arbeitgeber tätig zu sein. 

4. Scheidet der/die Arbeitnehmer/in aus einem der folgenden Gründe innerhalb von … (z. B. 36 Monaten) nach dem Ende der Fortbildung aus dem Arbeitsverhältnis aus, sind sämtliche für die Ausbildung angefallenen Kosten in Höhe von voraussichtlich …. Euro (Auflistung) zu erstatten:

• bei Kündigung des Arbeitnehmers ohne Verursachung durch ein pflichtwidriges Verhalten des
   Arbeitgebers und ohne Vorliegen eines personenbedingten Kündigungsgrundes aufseiten des 
   Arbeitnehmers, 
• bei Kündigung durch den Arbeitgeber aufgrund einer Pflichtverletzung des Arbeitnehmers.



5. Diese Erstattungspflicht des Arbeitnehmers vermindert sich jedoch für jeden vollen Monat, den er nach Beendigung der Fortbildung für den Arbeitgeber tätig gewesen ist, um … (z. B. 1/36).

6. Die Erstattungspflicht besteht auch, wenn der/die Arbeitnehmer/in in schuldhafter Weise die Fortbildung nicht antritt, abbricht oder das Ausbildungsziel schuldhaft verfehlt.



...							...

Ort, Datum 						Ort, Datum



...							... 

Unterschrift Arbeitgeber				Unterschrift Arbeitnehmer
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Ob gefeiert wird, entscheiden Sie allein!

Auch wenn in der betrieblichen Praxis die jahrlichen Som-
merfeste oder Weihnachtsfeiern oftmals schon obligatorisch
durchgefiihrt werden: Einen gesetzlichen Anspruch Ihrer Mit-
arbeiter auf Betriebsfeiern oder -ausfliige gibt es nicht. Als
Arbeitgeber konnen Sie also grundsatzlich frei entscheiden, ob
Sie solche Veranstaltungen ausrichten wollen oder eben nicht.

Wann (nicht) alle Mitarbeiter mitfeiern diirfen

Veranstalten Sie eine Betriebsfeier, kann an dieser grund-
satzlich jeder betriebsangehorige Arbeitnehmer teilnehmen.
Dieses Teilnahmerecht folgt aus dem arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz. Dieser untersagt es lhnen als
Arbeitgeber, einzelne Mitarbeiter ohne sachlichen Grund von
der Feier auszuschlieBen. Allerdings konnen Sie den Teilneh-
merkreis unter folgenden 2 Geschichtspunkten einschranken.

1. Feier fiir einzelne Abteilungen oder Mitarbeitergruppen:
Gerade in groReren Betrieben ist es moglich, Betriebsfei-
ern lediglich fir einzelne Abteilungen oder Mitarbeiter-
gruppen (z. B. Verwaltung/Produktion) zu veranstalten
bzw. separat durchzuftihren. Damit beschranken Sie
naturlich auch den Teilnehmerkreis von vornherein auf
die entsprechenden Mitarbeiter.

2. Absicherung von Not- oder Schichtdiensten:

Ein sachlicher Grund, einzelnen Arbeitnehmern die Teil-
nahme an der Betriebsfeier zu verweigern, liegt auf3er-
dem dann vor, wenn es aus betrieblichen Griinden erfor-
derlich ist, einen Notdienst einzurichten, oder wenn etwa
in Betrieben mit Schichtarbeit die entsprechende Schicht
mit Arbeitnehmern besetzt sein muss. In diesen Fallen
konnen Sie als Arbeitgeber kraft Ihres Direktionsrechts
entscheiden, welche Mitarbeiter arbeiten missen, statt
an der Betriebsfeier teilzunehmen (§ 106 Gewerbeord-
nung). Allerdings mussen Sie lhre Einteilung zur Arbeit
nach billigem Ermessen vornehmen. Das bedeutet, dass
Sie neben lhrem Interesse an der Arbeitsleistung wahrend
der Betriebsfeier auch die Interessen des eingeteilten Mit-
arbeiters berticksichtigen mussen. Insbesondere sollten
Sie deshalb

- Arbeitnehmer, die nicht an der Betriebsfeier teilnehmen
mochten, vorrangig zur Arbeit einteilen, und

- prifen, ob der feierwillige Mitarbeiter wegen der Ein-
teilung zur Arbeit bereits in der Vergangenheit nicht an
Betriebsfeiern teilnehmen konnte.

TOP-THEMA

Betriebsfeiern: So tanzt lhnen niemand auf der Nase rum

Betriebsfeiern—solche geselligen Feste werden von Ihnen als Arbeitgeber regelmaRig als Gelegenheit gewahlt, den betrieblichen
Zusammenbhalt zu starken und die Motivation fiir Inre Mitarbeiter zu erhhen. Dennoch versetzt die Aussicht auf die betriebliche
Feierlichkeit nicht alle Arbeitnehmer in freudige Erwartung und nicht immer laufen Betriebsfeiern konflikt- bzw. unfallfrei ab.
Grund genug, einmal einen niichternen arbeits-, steuer- und haftungsrechtlichen Blick auf das Thema zu werfen.

Keine Teilnahmepflicht: Nur wer mochte,
feiert mit

Dem grundsatzlichen Recht Ihrer Mitarbeiter zur Teilnahme
an Betriebsfeiern steht jedoch keine Teilnahmepflicht gegen-
uber. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
kann namlich jeder Arbeitnehmer frei dartiber entscheiden,
ob er an einer Betriebsfeier oder einem Betriebsausflug teil-
nimmt. Auch wenn die betriebliche Veranstaltung aus Ihrer
Sicht betrieblichen Zwecken wie Teambildung oder Mitarbei-
termotivation/-belohnung dient, steht sie nicht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der arbeitsvertraglich geschuldeten
Leistungserbringung.

Meine Empfehlung!

Allerdings bleiben diejenigen Mitarbeiter, die nicht teilneh-
men, weiterhin zur Arbeitsleistung verpflichtet, soweit die
Betriebsfeier wahrend der Arbeitszeit durchgeflihrt wird. Die
mogliche Teilnahme an der betrieblichen Veranstaltung stellt
sich zwar rechtlich als Befreiung von der Arbeitspflicht dar, sie
gilt jedoch nur fir die Arbeitnehmer, die auch tatsachlich an
der Betriebsfeier teilnehmen. Lassen Sie Feiermuffel deshalb
arbeiten. Zur Vermeidung negativer Vorbildwirkungen sollten
Sie darauf achten, dass Feiermuffel sich mit ihrem Fernbleiben
von der Feier keine bezahlte Freizeit verschaffen, sondern die-
se Mitarbeiter konsequent zur Arbeit heranziehen.

Feiern wahrend der Arbeitszeit: Sie miissen die
Vergiitung nicht fortzahlen

Selbst wenn die Betriebsfeier zumindest teilweise wahrend
der Arbeitszeit stattfindet, besteht fur Sie als Arbeitgeber
keine gesetzliche Verpflichtung, fur diese Zeit die Verglitung
fortzuzahlen. Denkbar ist es etwa ebenso, dass Sie Ihren Mit-
arbeitern vorher ausdrtcklich mitteilen, dass fur die Dauer der
Betriebsfeier wahrend der Arbeitszeit lediglich eine unbezahl-
te Freistellung mit Nacharbeitspflicht gewahrt wird.

TIPP @

Eine solche unbezahlte Freistellung verringert jedoch re-
gelmaRig den Teilnehmerkreis erheblich. In der betrieb-
lichen Praxis wird deshalb zumeist eine Fortzahlung der
Vergutung (hinsichtlich des die betriebliche Arbeitszeit
betreffenden Teils der Feier) vereinbart.
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Kein Mitspracherecht fiir Ihren Betriebsrat

Besteht in Ihrem Betrieb ein Betriebsrat, brauchen Sie diesen
bei der Durchfiihrung von Betriebsfeiern grundsatzlich nicht
zu beteiligen. Ein Mitbestimmungsrecht besteht selbst dann
nicht, wenn durch die Feier die Ubliche Arbeitszeit verkirzt
oder verlegt wird. Hier entscheiden namlich nicht einseitig Sie
als Arbeitgeber, sondern jeder Mitarbeiter durch seine Teilnah-
me fur sich, ob seine Arbeitszeit verklrzt wird. Das gilt auch,
wenn Sie spater die durch die Betriebsfeier entfallene Arbeits-
zeit dem Zeitkonto der jeweiligen Mitarbeiter gutschreiben.

Geselligkeit ist kein Freibrief zum Pobeln

Auch wenn das Fest in vollem Gange ist, gelten die arbeits-
vertraglichen (Neben-)Pflichten. Beleidigen oder beldstigen
Mitarbeiter, vor allem unter Alkoholeinfluss, Kollegen oder
Vorgesetzte, sollten Sie als Arbeitgeber deshalb konsequent
einschreiten. Derartiges Fehlverhalten stellt einen gewichti-
gen Verstof8 gegen arbeitsvertragliche Pflichten dar, der Sie
grundsatzlich zur Kindigung berechtigt. Doch nicht immer
ist eine sofortige Kuindigung die richtige Antwort. Als mildere
Mittel sind namlich auch

- ein ermahnendes Gesprach,
- der sofortige Ausschluss von der Betriebsfeier oder
- eine Abmahnung denkbar.

TIPP @

Welches Mittel jeweils das richtige ist, hangt stark von
den Umstanden des Einzelfalls ab. Dabei konnen vor al-
lem die konkrete Gesprachssituation in geselliger Runde
sowie moglicher Alkoholgenuss zugunsten Ihres Mitar-
beiters zu berlcksichtigen sein. Im Zweifelsfall deshalb
lieber abmahnen!

Unfallversicherungsschutz fiir Ihre Feier

Betriebsfeiern, die von lhnen veranstaltet werden und allen
Mitarbeitern offenstehen, unterliegen dem Versicherungs-
schutz in der gesetzlichen Unfallversicherung. Das gilt auch,
wenn die Feier aul3erhalb des Betriebsgeldndes, etwa in einer
Gaststatte, durchgefiihrt wird. Dabei stehen alle Tatigkeiten
unter Versicherungsschutz, die mit dem Gemeinschaftszweck
der Veranstaltung vereinbar sind. Hierzu zahlen Tatigkeiten
wie Essen, Sport, Spiele und Tanzen. Der Versicherungsschutz
deckt zudem den (direkten) Weg von und zur Betriebsfeier ab.

ACHTUNG *

Alkoholgenuss auf Betriebsfeiern schlieft den Versiche-
rungsschutz nicht per se aus. Doch das ist kein Freibrief
fir trinkfreudige Mitarbeiter: Fiir Unfalle im Vollrausch
oder als alleinige Folge ibermaRigen Alkoholgenusses

besteht namlich kein Versicherungsschutz. Auch wenn
auf Ihrer Betriebsfeier offiziell Alkohol ausgeschenkt
wird, sind Ihre Mitarbeiter fiir einen mafvollen Konsum
selbst verantwortlich! Insbesondere sind Sie als Arbeit-
geber nicht verpflichtet, besondere Sicherungsmalénah-
men gegen Ubermafigen Alkoholkonsum zu treffen.

Ende der Feier: Setzen Sie klaren Schlusspunkt

Der Versicherungsschutz dauert bis zum Ende der Betriebs-
feier. Diese ist (offiziell) beendet, wenn sie von vornherein
nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit angesetzt war oder von
Ilhnen flr beendet erklart wird. Das kann ausdrtcklich erfol-
gen, aber auch konkludent, etwa indem Sie als Chef die Feier
verlassen oder den Arbeitnehmern mitgeteilt worden ist, dass
der Betrieb die Verzehrkosten nur bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt tbernimmt. Weiteres Beisammensein der Ubrigen
Mitarbeiter ist dann ebenso wenig versichert wie sonstige Ak-
tivitaten nach Veranstaltungsende.

Wann |hr Betriebsfest (nicht) steuerfrei bleibt

Aufwendungen fir lhre Mitarbeiter anlasslich einer Betriebs-
feier sind gemals § 19 Abs. 1Satz 1 Nr. 1a Einkommensteuerge-
setz lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei

1. fur bis zu 2 Betriebsfeiern pro Jahr und
2. soweit Sie den Freibetrag von 110 € (inklusive Mehrwert-
steuerl) je Mitarbeiter und Feier nicht tiberschreiten.

Beim Uberschreiten der 110 € sind nicht die gesamten Zuwen-
dungen als steuerpflichtiger Arbeitslohn anzusetzen, son-
dern nur der Ubersteigende Betrag. Fiir die Betrachtung des
110-€-Freibetrages sind grundsatzlich samtliche Ausgaben
rund um die Veranstaltung einzubeziehen, also insbesondere

- Speisen, Getranke, Ubernachtungs- und Fahrtkosten,

« kinstlerische Darbietungen und Eintrittskarten fir Veran-
staltungen, Geschenke sowie

+ Aufwendungen fur den dulReren Rahmen, z. B. flir Raume,
Beleuchtung.

ACHTUNG *

Der auf Begleitpersonen (z. B. Ehepartner) entfallende
Anteil ist bei der Berechnung des 110-€-Freibetrags dem
jeweiligen Mitarbeiter als eigener Vorteil zuzurechnen.

Aulerdem durfen Sie bei der Ermittlung der Aufwen-
dungen je Mitarbeiter die Gesamtkosten der Veran-
staltung nur auf die bei der Betriebsveranstaltung tat-
sachlich anwesenden und nicht auf alle angemeldeten
Arbeitnehmer aufteilen! Kalkulieren Sie deshalb besten-
falls auch kurzfristige Absagen mit ein. Andernfalls kann
es zum Glucksspiel werden, ob der Freibetrag von 110 €
uberschritten wird oder nicht.

69 Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login




UBERWACHUNG

Arbeitnehmer muss Kosten fiir Detektiveinsatz tragen

Die Uberwachung eines Mitarbeiters, gegen den Sie einen Straftatverdacht haben, ist eine heikle Sache. Da liegt es nahe, professionelle
Unterstiitzung, z. B. durch eine Detektei, hinzuzuziehen. Allerdings stellt die Observation durch Detektive einen erheblichen Eingriff in
die Personlichkeitsrechte des Mitarbeiters dar. Dies sollten Sie daher nur in extremen Féllen und bei hinreichendem Verdacht in Erwa-
gung ziehen. Bestatigt sich der Verdacht, knnen Sie vom tiberfiihrten Mitarbeiter auch die Erstattung der Detektivkosten verlangen.

(= DerFall: Meine Empfehlung!

Ein Arbeitnehmer war seit April 2009 bei einem Verkehrs-
unternehmen im offentlichen Nahverkehr als Fahrausweis-
prifer angestellt. Er war in Vollzeit tatig, wobei die Zeit-
erfassung Uber eine mobile App erfolgte. Der Arbeitgeber
stellte bei einer Besprechung mit einem beauftragten Si-
cherheitsunternehmen UnregelmaRigkeiten in Bezug auf
die Arbeitszeiterfassung des Arbeitnehmers fest. Es ergab
sich der Verdacht, dass der Mitarbeiter trotz Arbeitszeit-
erfassung an verschiedenen Tagen ein Fitnessstudio, den
Friseur und eine Moschee besucht habe.

Der Arbeitgeber beauftragte daraufhin eine Detektei, den
Mitarbeiter an mehreren Tagen zu observieren. Aus dem
Abschlussbericht ergab sich, dass der Arbeitnehmer ohne
Pauseneintrag mehrfach langere Pausen in Backereien und
Cafés sowie bei seiner Freundin eingelegt habe. Darauf-
hin kiindigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhaltnis auflSer-
ordentlich und fristlos wegen Arbeitszeitbetrugs (Tat- und
hilfsweise Verdachtskiindigung).

Er machte zudem die Erstattung der Kosten der Detektei
in Hohe von ca. 21.500 € geltend. Der Arbeitnehmer klagte
gegen die Ktindigung. Er verweigerte zudem die Erstattung
der Detektivkosten, weil diese nicht notwendig gewesen
seien und da gegen sein Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung verstofRen worden sei.

§ Das Urteil:

Das Landesarbeitsgericht (LAG) KoIn gab dem Arbeitgeber
in vollem Umfang recht. Die auBerordentliche Kiindigung
aus wichtigem Grund sei wegen des nachgewiesenen Ar-
beitszeitbetrugs gerechtfertigt. Diesbezlglich seien auch
die Erkenntnisse der Detektei durch die Observation des
Mitarbeiters verwertbar. Ein Verstol} gegen das Daten-
schutzrecht oder Grundrechte liege nicht vor.

Der Arbeitnehmer misse auch die Detektivkosten erstat-
ten. Der Arbeitgeber habe aufgrund des dringenden und
konkreten Tatverdachts eine Detektei zur weiteren Aufkla-
rung beauftragen dirfen. Die Hohe und die Zusammenset-
zung der Kosten und damit des beim Arbeitgeber entstan-
denen Schadens durch diese Aufwendungen seien vom
Arbeitnehmer nicht bestritten worden (LAG KoIn, 11.02.2025,
Az.7Sa 635/23).

Die Erhebung personenbezogener Daten, wie z. B. auch Video-
oder Fotoaufnahmen, von lhren Mitarbeitern ist nur unter ganz
engen Voraussetzungen zulassig. Nach der Datenschutz-Grund-
verordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz konnen Sie sol-
che Daten z. B. dann erheben und nutzen, wenn der begriindete
Verdacht besteht, dass der Arbeitnehmer im Arbeitsverhaltnis
eine Straftat begangen hat. Das Bundesarbeitsgericht Iasst es
auch ausreichen, wenn sich der Verdacht auf eine schwerwiegen-
de Pflichtverletzung bezieht.

ACHTUNG 4

Die Einschaltung eines Detektivs kann daher nicht allein
zur Ausforschung erfolgen. Vielmehr muss der Verdacht be-
reits bei Beauftragung des Detektivs vorliegen. Anderenfalls
liegt ein ungerechtfertigter Eingriff in das Personlichkeits-
recht des Arbeitnehmers vor. Dieser kann dann von lhnen
eine Entschadigung fordern. Bei der Bemessung haben die
Gerichte einen Ermessensspielraum. Hierbei wird es insbe-
sondere darauf ankommen, wie intensiv und wie langfristig
die unzuladssige Uberwachung und Dokumentation erfolgt
ist. Doch damit nicht genug. Selbst wenn die Uberwachung
eine Pflichtverletzung oder Straftat des Arbeitnehmers er-
geben hat, konnen bei einer rechtswidrigen Beauftragung
des Detektivs die Ergebnisse der Ermittlungen nicht ver-
wertbar sein. Eine etwaige Kiindigung konnen Sie dann
darauf nicht stiitzen. Den Detektiv selbst mussen Sie auch
noch bezahlen.

Erstattung von Detektivkosten

Bei einer rechtmaRigen Uberwachung kénnen Sie die Detektiv-
kosten als Schadensersatz gegentiber Ihrem Mitarbeiter geltend
machen. Hierflir bedarf es folgender Voraussetzungen:

1. konkreter Verdacht einer strafbaren Handlung/eines grob
arbeitswidrigen Verhaltens,

2. keine Moglichkeit, den Verdacht auf andere Weise (etwa
durch eigene KontrollmaBnahmen oder ein Mitarbeiterge-
sprach) auszurdumen oder bestatigen zu lassen,

3. der konkrete Verdacht bestand vor Beauftragung des Detek-
tivs,

4. der Verdacht hat sich durch die Detektiviiberwachung nach-
weisbar bestatigt,
die entstandenen Kosten sind verhaltnismaRig (kein iberma-
Riger Aufwand an Zeit, Personen und Sachkosten).
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»50 wahlen Sie vergleichbare Mitarbeiter fiir Sozialauswahl aus*

FRAGE

2

Sehr geehrter Prof. Boemke,

wir flihren ein Unternehmen aus der Branche der Entwick-
lung fur Fahrzeugtechnik. Vor einiger Zeit haben wir be-
schlossen bzw. beschlieBen missen, zwei unserer bisherigen
Geschaftsfelder nicht weiter zu betreiben. In diesem Zusam-
menhang haben wir unter anderem einem dort beschaftig-
ten Ingenieur der Fahrzeugtechnik gekiindigt.

Der Ingenieur ging gegen die Kiindigung vor. Vor Gericht stellt
er sich auf den Standpunkt, wir hatten ihm gegenuber nicht
kiindigen durfen. Die Sozialauswahl sei nicht richtig durchge-
flihrt worden.

Richtig ist, dass wir insgesamt 300 Mitarbeiter beschaftigen.
Mit dem Ingenieur war unserer Auffassung nach jedoch kei-
ner sonst vergleichbar, weil die Stelle ein Studium im Bereich
der Elektrotechnik oder der Informatik erfordert habe.

Wen genau hatten wir denn alles in die Sozialauswahl mit
einbeziehen mussen?

ANTWORT

)

vielen Dank fur lhre sehr praxisrelevante Leserfrage, die ich lhnen
gern wie folgt beantworte:

Liebe/r Leser/in,

Wenn Sie als Arbeitgeber betriebsbedingte Kiindigungen ausspre-
chen wollen, mussen Sie unter den infrage kommenden Mitarbei-
tern zunachst eine Sozialauswahl durchfiihren (§ 1Abs. 3 KSchG).

Das bedeutet, dass Sie im Hinblick auf die miteinander vergleich-
baren Arbeitnehmer ermitteln missen, wen die Kiindigung am
wenigsten hart treffen wird. Dabei ist zunachst der Kreis der
Arbeitnehmer festzulegen, unter denen die Sozialauswahl statt-
findet. Diese Vergleichbarkeit bestimmet sich allein aufgrund von
Tatsachen.

Sie liegt vor, wenn Sie einen Arbeitnehmer austauschen konnen,
ohne dass das Arbeitsverhaltnis geandert oder eine Anderungs-
kiindigung ausgesprochen werden musste. Konnen Sie einen zur
Kiindigung vorgesehenen Mitarbeiter aufgrund lhres Weisungs-
rechts auf einen anderen Arbeitsplatz versetzen und kann der
Mitarbeiter die dort anfallenden Tatigkeiten ordnungsgemal? ver-
richten, soist der Inhaber dieses Arbeitsplatzes vergleichbar.

ACHTUNG *

Die Vergleichbarkeit ist auch dann gegeben, wenn der Ar-
beitnehmer auf dem anderen Arbeitsplatz zundchst eine
kurze Einarbeitungszeit von bis zu 3 Monaten benétigt.

TIPP

Wie das Stellenprofil der anderen Arbeitsplatze ausgestal-
tetist, bleibt aber vollstandig Ihnen Uberlassen.

Haben Sie etwa ein bestimmtes Studium oder eine be-
stimmte Ausbildung zur Voraussetzung gemacht, missen
Sie diese Arbeitsplatze nicht mit einbeziehen, wenn der zu
kiindigende Arbeitnehmer nicht Gber diese Qualifikation
verflgt.

So ermitteln Sie die vergleichbaren Mitarbeiter

Anhand der folgenden Anleitung ermitteln Sie die Mitarbeiter, die
in die Sozialauswahl einzubeziehen sind:

1. Vergleichbar sind nur Arbeitnehmer. Freie Mitarbeiter
kénnen grundsatzlich aullen vor bleiben.

2. Einbeziehen mussen Sie nur die Arbeitnehmer des Betrie-
bes; solche anderer Betriebe des Unternehmens bleiben
aulen vor.

3. Uberpriifen Sie fur die konkrete Vergleichbarkeit, welchen
Mitarbeiter Sie anhand Ihres Weisungsrechts auf wel-
chem Arbeitsplatz einsetzen konnten.

Keine Vergleichbarkeit mit diesen Mitarbeitern

Folgende Arbeitnehmer Ihres Betriebs konnen Sie von vornher-
ein aus der Sozialauswahl ausklammern, weil sie nicht ordentlich
kiindbar sind:

- Mitglieder von betriebsverfassungsrechtlichen Organen,

- Leistende des Bundesfreiwilligendienstes,

- Arbeitnehmer im befristeten Arbeitsverhaltnis, mit denen
eine ordentliche Kiindbarkeit wahrend der Befristung nicht
ausdrucklich vereinbart ist,

- Arbeitnehmer, denen nur mit behordlicher Erlaubnis
gekindigt werden kann, z. B. Frauen in Mutterschutz, Mit-
arbeiter in Elternzeit oder Schwerbehinderte.

Fragen an die Redaktion

Sie haben noch Fragen?
Schreiben Sie mir:

erstberatung@arbeitsrechtkompakt.de
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ARBEITNEHMER/ FREIER MITARBEITER

Statusfeststellung durch ,,Arbeitnehmer“ kann teuer werden

Wird im Rahmen einer Betriebspriifung fiir einen freien Mitarbeiter nachtraglich eine abhdngige Beschaftigung festgestellt, kann es
schnell teuer werden. SchlieBlich fordern die Sozialversicherungstrager dann den Gesamtsozialversicherungsbeitrag nach. Doch auch
ohne Betriebspriifung kann ein Vertragsverhaltnis tGiberpriift werden. Auch der ,Mitarbeiter” kann namlich ein Statusfeststellungsver-
fahren einleiten. Das kommt vor allem dann vor, wenn er ein Interesse daran hat, als Arbeitnehmer angesehen zu werden.

= Der Fall:

Ein Handwerksbetrieb erbrachte hauptsachlich Maurerar-
beiten. Fur den Betrieb wurde auf Rechnung ein polnischer
Staatsangehoriger tatig. Er hatte bei der Gemeinde ein Ge-
werbe als Raumsanierer, Rollladen- und Jalousiebauer, zur
Reinigung von Gebdauden, Raumen und Inventar, als Flie-
sen-, Platten- und Mosaikleger, Estrichleger und Weiteres
angemeldet. Im Nachgang zu einem Unfall auf der Baustel-
le im Marz 2011 beantragte der ,Selbststandige” beim Ren-
tenversicherungstrager die Feststellung eines sozialversi-
cherungspflichtigen Beschaftigungsverhaltnisses. Er wollte
auf dieser Grundlage die Anerkennung eines Arbeitsunfalls
erreichen. Der Rentenversicherungstrager stellte mit Be-
scheid vom 16.01.2015 das Bestehen eines Beschaftigungs-
verhaltnisses flir den Zeitraum von September 2008 bis
Marz 2011 fest. Es bestehe Versicherungspflicht in der Kran-
ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. Nach-
dem das Widerspruchsverfahren erfolglos verlief, klagte der
Handwerksbetrieb. Es sprache mehr fiir eine selbststandige
Tatigkeit als fur eine abhangige Beschaftigung.

§ Das Urteil:

Das Landessozialgericht (LSG) Hessen sah dies anders
und gab dem Rentenversicherungstrager recht. Mangels
schriftlicher Vertrage seivorliegend allein auf die tatsachli-
chen Umstande abzustellen. Nach den umfangreichen Er-
mittlungen und einer Gesamtabwagung spreche mehr fur
eine abhangige Beschaftigung. Der Arbeitnehmer unter-
lag bei der Auslibung seiner Tatigkeit dem Direktionsrecht
des Arbeitgebers und war in den Betrieb eingegliedert. Ein
unternehmerisches Risiko habe er nicht getragen. Er habe
keine eigenstandigen abgrenzbaren Gewerkeleistungen
erbracht, sondern sei vielmehr ein Glied der Arbeitskette
gewesen. Er habe vornehmlich Hilfsarbeiten ausgetbt.
Er habe bis auf einfache Gegenstande wie Hammer und
Kelle auch nicht tber eine Infrastruktur verfugt, um ein
eigenes Gewerbe zu flihren (LSG Hessen, 20.02.2025, Az.
L8BA4/22).

@?’i Meine Empfehlung!

Ausschlaggebend flir die Sozialversicherungspflicht ist die Be-
schaftigungi. S.v. § 7 Sozialgesetzbuch (SGB) IV. Diese kann auch

dann vorliegen, wenn kein Arbeitsverhaltnis besteht. Die Sozial-
gerichte stellen hierbei weniger auf die getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen, sondern vielmehr auf die tatsachliche Durchfiih-
rung der Zusammenarbeit ab. Entscheidend fir die Prifung ist der
Grad der personlichen Abhdngigkeit. Hier werden alle Aspekte der
Beschaftigung beleuchtet und gewichtet. Von den Gerichten wer-
den folgende Kriterien als Anhaltspunkte fur eine abhangige Be-
schaftigung heranzogen: auf Dauer angelegte Tatigkeit, Einglie-
derung in den Betriebsablauf, kein eigener Kapitaleinsatz (keine
eigenen Betriebsmittel oder Raume), Tatigkeit im Wesentlichen
nur flr einen Auftraggeber, keine eigene Arbeitsorganisation und
Marktteilnahme (Werbung), Weisungsabhangigkeit hinsichtlich
Zeit, Art und Ort der Arbeit.

TIPP @

In Zweifelsfdllen sollten Sie selbst ein Statusfeststellungs-
verfahren einleiten. Dann haben Sie schnell Klarheit und
tappen nicht in die Kostenfalle.

So lauft das Statusfeststellungsverfahren

- Zustandig ist die Clearingstelle der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund.

- Den Antrag auf die Statusfeststellung kdnnen Sie als Unter-
nehmen/Arbeitgeber stellen oder der Mitarbeiter stellt ihn
(§ 7a Abs.1SGB IV).

- Die Clearingstelle entscheidet nur noch lber den Erwerbssta-
tus, die Beitragspflichten missen ggf. anschlieend mit den
Sozialversicherungstragern/ der Einzugsstelle geklart werden.

- Stellen Sie den Antrag innerhalb eines Monats nach Tatigkeits-
beginn, gilt erst der Tag der Bekanntgabe des Bescheids als
Beginn des Beschaftigungsverhaltnisses (wenn der Beschaf-
tigte dem zustimmt). Das kann erheblich Beitrage sparen.

« Der Antrag kann auch schon vor Aufnahme der Tatigkeit
anhand der vorbereiteten Vertrage und beabsichtigten Ver-
tragsdurchfliihrung gestellt werden. So kdnnen Sie noch recht-
zeitig reagieren.

- Parallel zu einem laufenden Feststellungsverfahren kann ein
Gutachten tber den Erwerbsstatus vergleichbarer Stellen
beantragt werden. Bei diesem neuen Gruppenfeststellungs-
verfahren besteht dann Vertrauensschutz fir alle beurteilten
Stellen, die innerhalb von 2 Jahren nach Erhalt des Gutachtens
(wie beurteilt) besetzt werden.

- Bei Dreieckskonstellationen (z. B. Arbeitnehmeriiberlassung
oder Werkvertrage) konnen alle 3 Beteiligten eine Feststellung
beantragen, dass und zu wem ein Beschaftigungsverhaltnis
besteht.
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%% FRAGEN AN DIE REDAKTION A KUNDENSERVICE
Sie haben noch Fragen? Sie haben Fragen rund um thr Abonnement
Unsere Rechtsanwalte und Redakteure von , Arbeitsrecht kompakt”?
helfen thnen:
Telefon: 0228 9550 160
erstberatung@arbeitsrechtkompakt.de E-Mail: kundenservice @personalwissen.de

/
¢ ONLINEBEREICH

Sie haben Zugriff auf den umfangreichen Onlinebereich

1. Aktuelle Beitrage
Bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine wichtigen Anderungen.
2. Arbeitshilfen und Checklisten
Arbeiten Sie effektiver und schneller mit praktischen Vorlagen und Tools.
3. Ausgabenarchiv durchstébern
Nutzen Sie auch heute noch wertvolle Informationen aus friiheren Ausgaben.

So einfach gehtes:
Registrieren Sie sich fiir den Onlinebereich unter

www.personalwissen.de/login

/ .
&0 INDERNACHSTEN AUSGABE LESEN SIE UNTER ANDEREM:

Arbeitsunfahigkeit
Karnevalsbesuch kurz nach Ende der Arbeitsunfahig-
keit erschittert Beweiswert des AU-Scheins nicht

Arbeitnehmerhaftung
Arbeitnehmer haftet nicht gegenliber Arbeitgeber
flir Schaden durch die Arbeit mit einer Schubkarre

¢ PERSONALWISSEN
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Geschaftskleidung und mehr -
unverzichtbar fiir einen gelungenen
Eintritt in die Berufswelt!
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Mit unseren maBgeschneiderten Azubi-

Ein echter Knaller! Dieses Paket garantiert
einen reibungslosen Start fiir lhre Azubis mit
9 verschiedenen Themen, Broschiiren, Kalendern
und wertvollen Informationen, alles aus einer
Hand. Von Stundenplénen tber Finanzen bis hin
zur Ersten Hilfe und Datenschutz - hier ist alles
dabei, was sie benétigen!

Nutzen Sie jede Minute gezielt!
Die Schubladen-Aufgaben sind der
Schliissel, um auch scheinbar ,tote”
Zeit sinnvoll zu nutzen. Von Kalkulation
bis hin zu Arbeitsrecht - hier wird
relevantes Wissen in kurzen und
knackigen Lektionen vermittelt.

EIF
Uberzeugen Sie sich selbst: https://www.azubi-start.de/ fﬁ%‘g





